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32 über IV 05.09.2024/545-2411 
Bearbeiter/in: Frau Behring 
E-Mail: abehring@schwerin.de 

 
 
I 
01 
Herrn Nemitz 
 
 
Antrag Drucksache Nr.: 01269/2024 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN //Die PARTEI 
Betreff: Verkaufsoffener Feiertag am 03.10.2024 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, beim Land darauf hinzuwirken, dass der Einzelhandel am 
03. Oktober 2024, dem Tag der deutschen Einheit, öffnen darf. 
 
Aufgrund des vorstehenden Beschlussvorschlags nimmt die Verwaltung hierzu Stellung: 

1. Rechtliche Bewertung (u.a. Prüfung der Zulässigkeit; ggf. Abweichung von bisherigen 
Beschlüssen der Stadtvertretung) 

Aufgabenbereich: Übertragener Wirkungskreis      

Das Öffnungszeitengesetz M-V (ÖffZG) schließt grundsätzlich eine allgemeine Öffnungszeit an 
Sonn- und Feiertagen aus, sofern keine Sonderregelung des ÖffZG M-V greift.  
Die Sonderregelungen beziehen sich u.a. allgemein auf Sonntage, die keine Feiertage sind. Dies 
erfolgt unter der Maßgabe eines besonderen Anlasses. Der 03. Oktober 2024 ist kein Sonntag 
und zudem ein Feiertag. 
Darüber hinaus ermächtigt das ÖffZG M-V besonderen Gemeinden oder Tourismusregionen 
durch Rechtsverordnung, entsprechende Sonderöffnungsmöglichkeiten zu gewähren.  
Schwerin ist von der derzeit geltenden Rechtsverordnung (Bäderverkaufsverordnung) nicht 
erfasst. 
 
Ebenso wird die rechtliche Möglichkeit der Bewilligung im Einzelfall mangels dringenden 
öffentlichen Interesses nicht gesehen.  
Hier handelt es sich um eine Ausnahmevorschrift, welche sehr hohe Anforderungen an mögliche 
gemeinwohlorientierte Voraussetzungen stellt. So besteht insbesondere kein 
Versorgungsengpass, welchem durch eine Ladenöffnung begegnet werden sollte.  
 
Es liegen keine Voraussetzungen für einen verkaufsoffenen Feiertag am 03. Oktober 2024 vor. 
 
Das Land als Fachaufsicht wurde zu der Ladenöffnung am 03. Oktober 2024 angefragt. Die 
Fachaufsicht bestätigte die dargelegte Rechtsauffassung. 
 
 
2. Prüfung der finanziellen Auswirkungen 

Art der Aufgabe: Pflichtige Aufgabe      

Kostendeckungsvorschlag entsprechend § 31 (2) S. 2 KV: Im Antrag enthalten. 
 
Einschätzung zu voraussichtlich entstehenden Kosten (Sachkosten, Personalkosten): 

[Einschätzung zu Kosten vornehmen] 
 
3. Empfehlung zum weiteren Verfahren 

Es wird empfohlen:  Erledigung, da eine Anfrage an das Land erfolgte. 
 
 
Dr. Rico Badenschier 
 


